
 

 

 

Notwendige Informationen zum Aufenthalt in Japan 
 

 C Heirat und Scheidung 
  

  
C Heirat (kekkon) und Scheidung (rikon) 

z  

Formalitäten bei internationaler Scheidung (kokusai rikon) 

falls keine Einigung zwischen den 
beiden Parteien erzielt werden kann, 
springt ein Familiengericht zur 
Schlichtung ein 

Schlichtungsscheidung 
(chôtei rikon) 

 

notwendige 
Unterlagen 

1. Meldung der Scheidung (rikon todoke) (Formular erhältlich in der 
Bezirksbehörde; Unterschriften und Namensstempel von zwei 
volljährigen Zeugen erforderlich) 

2. Auszug aus dem Familienregister (koseki tôhon) (eine Kopie) 
3. Reisepass etc. (Dokument zum Nachweis der 

Staatsbürgerschaft) 
4. Auszug aus dem Ausländerregister (tôroku genpyô kisai jikô 

shômeisho) (erhältlich bei der Bezirksbehörde, wo die 
ausländische Person registriert ist) 

5. bei Schlichtungsscheidung etc. eine Kopie des  
Schlichtungsprotokolls (chôteichôsho), der richterlichen 
Entscheidung (shinpansho) oder des gerichtlichen Urteilsspruchs 
(hanketsusho) sowie die Urkunde des endgültigen Urteilsspruchs 

 

 

 

・Einreichung der Unterlagen in der Bezirksbehörde des familienrechtlichen 
Wohnsitzes durch:  
・Beide Ehegatten bei Scheidung in gegenseitigem Einvernehmen; 
den Antragsteller bei Schlichtungsscheidung etc. 
 

Bei Annahme der Unterlagen ist die Scheidung in Japan vollzogen. 

 
Ausstellung und Überreichung der Scheidungsurkunde 

Erledigung der Heiratsformalitäten des ausländischen Ehegatten im Herkunftsland 
Einreichung der Scheidungsurkunde bei der japanischen Vertretung des 
Herkunftslandes der ausländischen Person. Je nach Land kann die Urkunde des 
gerichtlichen Urteilsspruchs bei einer Urteilsscheidung erforderlich sein. Setzen Sie 
sich hierzu mit der Vertretung ihres Landes in Japan in Verbindung, bevor Sie die 
Unterlagen einreichen. 
 

 Bei Annahme der Unterlagen ist die Scheidung im Herkunftsland vollzogen. 

 

Ausländisches 
Ehepaar 

Da die Scheidungs- 
formalitäten und 
-bedingungen je nach 
Land variieren, 
wenden Sie sich bitte 
an die japanische 
Vertretung Ihres 
Herkunftslandes. 

bei 
Nichteinwilligung 
zur Scheidung 
 

Meldung der 
Ablehnung der 
Scheidung (rikon 
todoke fujuri) 
 

Wenn die 
betreffende 
Person das 
Formular zur 
Nichtannahme 
der Scheidungs-   
urkunde 
(erhältlich in der 
Bezirksbehörde 
[yakusho]) in der 
Bezirksbehörde 
des 
familienrecht- 
lichen 
Wohnsitzes 
einreicht, wird 
die Scheidung 
für einen 
Zeitraum von 6 
Monaten nicht für 
gültig erklärt. 
 

Bei ergebnisloser Schlichtung wird die 
Entscheidung durch das Familiengericht getroffen 

Richterliche Scheidung 
(shinban rikon) 

 

Bei Scheiterung Einleitung rechtlicher 
Schritte am Familiengericht 

Urteilsscheidung 
 (saiban rikon) 

 

bei beiderseitiger 
Einwilligung zur 
Scheidung 

Scheidung in 
gegenseitigem 
Einvernehmen  
(kyôgi rikon) 

 

Ehepaar mit einem japanischen und einem ausländischen Ehegatten 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/de/c/index.html�

